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VERORDNUNG (EG) Nr. 2357/2000 DER KOMMISSION
vom 24. Oktober 2000

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 174/1999 mit besonderen Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen und die Ausfuhrer-

stattungen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
31 Absatz 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1291/2000 der Kommission (3) können ab 1. Oktober
2000 keine Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der
Erstattung mehr für Lieferungen an Streitkräfte gemäß
Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG)
Nr. 800/1999 der Kommission (4), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1557/2000 (5), verwendet werden.
In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung dieser
Lieferungen für den Milchsektor ist es angezeigt, von
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000
abzuweichen und unverzüglich die Möglichkeit der

Vorausfestsetzung der Erstattung für diese Lieferungen
von Milcherzeugnissen wiederherzustellen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 174/1999 der
Kommission (6) wird nach Unterabsatz 1 folgender Unterabsatz
angefügt:

„Abweichend von Unterabsatz 1 kann jedoch die Ausfuhrli-
zenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung für die Gewäh-
rung einer Erstattung für die Ausfuhr von Milcherzeug-
nissen gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c) der Verord-
nung (EG) Nr. 800/1999 verwendet werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 24. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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